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phenfälle, der Katastrophenbewältigung und der frühen Wie-
derherstellung zu ermitteln und diese stärker zu verbreiten so-
wie gegebenenfalls erfolgreiche örtliche Initiativen auszuwei-
ten;

20. ersucht das System der Vereinten Nationen, seine
Koordinierung der Katastrophennachsorgemaßnahmen von
der Nothilfe zur Entwicklung zu verbessern, unter anderem
durch verstärkte institutionelle Maßnahmen sowie Maßnah-
men der Koordinierung und strategischen Planung im Bereich
der Katastrophennachsorge zur Unterstützung der nationalen
Behörden;

21. fordert die zuständigen humanitären Organisationen
und Entwicklungsorganisationen der Vereinten Nationen auf,
in Absprache mit den Mitgliedstaaten die Instrumente und
Mechanismen zu stärken, mit denen sichergestellt werden
soll, dass die Bedürfnisse im Bereich der frühen Wiederher-
stellung und die dafür gewährte Unterstützung als Bestandteil
der Planung und Durchführung der humanitären Maßnahmen
beziehungsweise der Aktivitäten auf dem Gebiet der Ent-
wicklungszusammenarbeit angesehen werden;

22. fordert das System der Vereinten Nationen und die
anderen humanitären Akteure auf, die Instrumente und Diens-
te zur Unterstützung einer weiteren Verringerung des Kata-
strophenrisikos stärker zu verbreiten;

23. fordert die zuständigen humanitären Organisationen
und Entwicklungsorganisationen der Vereinten Nationen auf,
sich weiterhin darum zu bemühen, die Kontinuität und Bere-
chenbarkeit ihrer Reaktionsmaßnahmen zu gewährleisten und
die Koordinierung der Wiederherstellungsprozesse zur Unter-
stützung der Anstrengungen der nationalen Behörden weiter
zu verbessern;

24. hebt die Notwendigkeit hervor, ausreichende, flexi-
ble und nachhaltige Ressourcen für Wiederherstellungs-,
Vorbereitungs- und Risikominderungsmaßnahmen zu mobili-
sieren;

25. betont, wie wichtig ein rascher Zugang zu Finanz-
mitteln ist, um eine berechenbarere und rascher einsetzende
Reaktion der Vereinten Nationen auf humanitäre Notlagen zu
gewährleisten, und begrüßt in dieser Hinsicht die Leistungen
des Zentralen Fonds für die Reaktion auf Notsituationen und
dessen Beitrag zur Förderung und Verbesserung frühzeitiger
humanitärer Maßnahmen;

26. fordert alle Mitgliedstaaten auf und bittet den Privat-
sektor und alle in Betracht kommenden Personen und Institu-
tionen, die Erhöhung der freiwilligen Beiträge an den Zentra-
len Fonds für die Reaktion auf Notsituationen zu erwägen,
und betont, dass die Beiträge zusätzlich zu den bereits einge-
gangenen Verpflichtungen zugunsten humanitärer Program-
me und nicht zulasten der für die internationale Entwick-
lungszusammenarbeit zur Verfügung gestellten Mittel gelei-
stet werden sollen;

27. bittet die Mitgliedstaaten, den Privatsektor und alle
in Betracht kommenden Personen und Institutionen, freiwilli-
ge Beiträge an sonstige Mechanismen zur Finanzierung hu-
manitärer Hilfe zu erwägen;

28. ersucht den Generalsekretär, sich weiter für die Ver-
besserung der internationalen Maßnahmen zur Bewältigung
von Naturkatastrophen einzusetzen und der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung darüber Bericht zu
erstatten und in seinen Bericht im Rahmen der vorhandenen
Ressourcen und unter Berücksichtung der von den Mitglied-
staaten und den zuständigen Institutionen der Vereinten Na-
tionen vorgelegten Informationen eine Analyse der Lücken
aufzunehmen, die in Bezug auf die in dem Zeitraum zwischen
der Nothilfe und der Entwicklungszusammenarbeit gewährte
Hilfe möglicherweise bestehen, mit dem Ziel, Empfehlungen
für die systematische Behebung etwaiger aufgezeigter Pro-
bleme abzugeben und nachhaltige Lösungen, insbesondere
für die Rehabilitation und den Wiederaufbau, zu gewährleis-
ten.

RESOLUTION 63/142

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 11. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs
A/63/L.25/Rev.1 und Add.1, eingebracht von: Antigua und Barbu-
da, Australien, Belgien, Benin, Brasilien, Bulgarien, Chile, Däne-
mark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedo-
nien, Finnland, Frankreich, Guatemala, Haiti, Honduras, Indonesi-
en, Irland, Island, Israel, Kanada, Kroatien, Lesotho, Litauen, Lu-
xemburg, Madagaskar, Mexiko, Neuseeland, Niederlande, Nige-
ria, Norwegen, Österreich, Peru, Philippinen, Portugal, Republik
Korea, Schweden, Schweiz, Slowenien, Spanien, Südafrika, Suri-
name, Swasiland, Ungarn, Uruguay, Vereinigte Republik Tansa-
nia, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Verei-
nigte Staaten von Amerika, Zypern.

63/142. Stärkung der Rechtsstellung der Armen und
Beseitigung der Armut

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels 2005274,

sowie unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen275, den Konsens von Monterrey der Inter-
nationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung276 und
den Durchführungsplan des Weltgipfels für nachhaltige Ent-
wicklung („Durchführungsplan von Johannesburg“)277,

bekräftigend, wie wichtig es ist, die auf den großen Kon-
ferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen vereinbar-
ten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-Ent-
wicklungsziele, rasch und vollständig zu verwirklichen, 

274 Siehe Resolution 60/1.
275 Siehe Resolution 55/2.
276 Report of the International Conference on Financing for Develop-
ment, Monterrey, Mexico, 18–22 March 2002 (United Nations publica-
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in der Erkenntnis, dass die Stärkung der Armen für die
wirksame Beseitigung von Armut und Hunger unerlässlich
ist, 

bekräftigend, dass Rechtsstaatlichkeit auf nationaler und
internationaler Ebene unerlässlich ist, um ein dauerhaftes
Wirtschaftswachstum und eine nachhaltige Entwicklung her-
beizuführen und Armut und Hunger zu beseitigen,

sowie bekräftigend, dass jedes Land selbst die Hauptver-
antwortung für seine Entwicklung übernehmen muss und
dass die Rolle der nationalen Politiken und Entwicklungsstra-
tegien bei der Herbeiführung einer nachhaltigen Entwicklung
nicht genügend betont werden kann, und anerkennend, dass
die nationalen Anstrengungen durch unterstützende globale
Programme, Maßnahmen und Politiken ergänzt werden sol-
len, mit dem Ziel, die Entwicklungschancen der Entwick-
lungsländer zu vergrößern, wobei die jeweiligen nationalen
Gegebenheiten zu berücksichtigen sind und die Achtung der
nationalen Trägerschaft, der nationalen Strategien und der na-
tionalen Souveränität zu gewährleisten ist, 

1. nimmt Kenntnis von dem Schlussbericht der Kom-
mission für die Stärkung der Rechtsstellung der Armen „Ma-
king the Law Work for Everyone“ (Das Recht in den Dienst
aller stellen)278; 

2. betont, wie wichtig es ist, bewährte nationale Prakti-
ken auf dem Gebiet der Stärkung der Rechtsstellung der Ar-
men auszutauschen;

3. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung unter dem Punkt
„Beseitigung der Armut und andere Entwicklungsfragen“ ei-
nen Bericht über die Stärkung der Rechtsstellung der Armen




